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Diplomprüfungsordnung
für den integrierten Studiengang Elektrotechnik

an der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 5. Juni 1998

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die
Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitätsgesetz - UG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. NRW.
S. 532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NRW.
S. 213), hat die Universität - Gesamthochschule Paderborn die folgende
Diplomprüfungsordnung als Satzung erlassen:
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I. Allgemeines
§1

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums
(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Stu¬
diums im integrierten Studiengang Elektrotechnik. Das Studium soll den
Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderun¬
gen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Methoden so vermitteln, daß sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur
kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnis und zu verant¬
wortlichem Handeln befähigt werden. Durch die Diplomprüfung soll fest¬
gestellt werden, ob die Studierenden die für den Ubergang in die Berufs¬
praxis notwendigen grundlichen Fachkenntnisse erworben haben, die Zu¬
sammenhange ihres Faches uberblicken und die Fähigkeit besitzen, wis¬
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse kritisch einzuordnen und an¬
zuwenden.

(2) Das Studium, das mit der Diplomprüfung I abgeschlossen wird, ver¬
mittelt insbesondere die Fähigkeit, zur Lösung elektrotechnischer Aufga¬
benstellungen die geeigneten wissenschaftlichen Methoden auszuwählen
und sachgerecht anzuwenden.
(3) Das Studium, das mit der Diplomprüfung II abgeschlossen wird, ver¬
mittelt insbesondere die Fähigkeit, Problemstellungen der Elektrotechnik
selbständig zu analysieren und wissenschaftliche Methoden zu ihrer Be¬
schreibung und Lösung zu erarbeiten.

§2
Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht der Fachbereich Elektrotechnik
den Diplomgrad „Diplom-Ingenieurin" bzw. „Diplom-Ingenieur", abgekürzt
..Dipl.-Ing.". Auf Antrag der Absolventin oder des Absolventen ist in dem
Diplom der Studiengang anzugeben.

§3
Regelstudienzeit und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung I sieben
Semester und einschließlich der Diplomprüfung II neun Semester.
(2) Das Studium, das mit der Diplomprüfung I abschließt, gliedert sich in
ein Grundstudium, das drei Semester umfaßt und mit der Diplom-Vorprü¬
fung I abschließt, und ein Hauptstudium, das drei Semester umfaßt. Das
Studium, das mit der Diplomprüfung II abschließt, gliedert sich in ein
Grundstudium, das vier Semester umfaßt und mit der Diplom-Vorprüfung II
abschließt, und in ein Hauptstudium, das vier Semester umfaßt.
(3) Die Dauer der berufspraktischen Ausbildung beträgt insgesamt 26
Wochen und gliedert sich in ein Grundpraktikum von 13 Wochen und ein
Fachpraktikum von 13 Wochen.
(4) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich beträgt
bei einer Regelstudienzeit von sieben Semestern insgesamt 159 Seme¬
sterwochenstunden; davon entfallen auf den nichtprüfungsrelevanten
Wahlbereich 15 Semesterwochenstunden. Der Studienumfang im Pflicht-,
Wahlpflicht- und Wahlbereich beträgt bei einer Regelstudienzeit von neun
Semestern insgesamt 192 Semesterwochenstunden; davon entfallen auf
den nichtprüfungsrelevanten Wahlbereich 18 Semesterwochenstunden.
Gemäß den Studienplänen im Anhang zur Studienordnung beträgt der
Anteil der Übungen, Seminare und Praktika am Gesamtstudienvolumen
mehr als 50 v. H. Die Studieninhalte sind so ausgewählt und begrenzt,
daß das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.
Dabei ist gewährleistet, daß die Studierenden im Rahmen dieser Prüfungs¬
ordnung nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selb¬
ständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an
zusätzlichen Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, ste¬
hen.

§4
Prüfungen und Prüfungsfristen

(1) Die Diplom-Vorprüfung soll in der Regel innerhalb der in § 3 Abs. 2
vorgesehenen Zeit abgeschlossen sein. Die Diplomprüfung soll einschließ¬
lich der Diplomarbeit grundsätzlich innerhalb der in § 3 Abs. 1 festgelegten
Regelstudienzeit abgeschlossen sein.



(2) Die Meldung zu den schriftlichen Fachprüfungen soll mindestens sechs
Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin durch Einreichen des schrift¬
lichen Antrags auf Zulassung zu der Prüfung (§ 9 bzw. § 18) beim Prü¬
fungsausschuß erfolgen.
(3) Die Prüfungen werden studienbegleitend abgelegt. Sie können jeweils
vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Studienzeiten abgelegt werden,
sofern die für die Zulassung erforderlichen Leistungen nachgewiesen wer¬
den.

§5
Prüfungsausschuß

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord¬
nung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fachbereich Elektrotechnik einen
Prüfungsausschuß. Der Prüfungsausschuß besteht aus der Vorsitzenden
oder dem Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver¬
treter und fünf weiteren Mitgliedern. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende,
deren oder dessen Stellvertreterm oder Stellvertreter und zwei weitere
Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren,
ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studie¬
renden gewählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Aus¬
nahme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden und deren oder dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter werden Vertreterinnen bzw. Vertreter ge¬
wählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und
Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglie¬
der ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
(2) Der Prüfungsausschuß ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfah¬
rens- und des Verwaltungsprozeßrechts.
(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü¬
fungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent¬
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent¬
scheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß dem Fachbereich
regelmäßig, mindestens einmal im Jahr über die Entwicklung der Prüfun¬
gen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der
Prüfungsordnung, der Studienordnung und der Studienplane und legt die
Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsaus¬
schuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alte Regelfälle auf die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entschei¬
dungen über Widersprüche und die Berichtspunkte an den Fachbereich.
(4) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben der oder dem
Vorsitzenden oder deren oder dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter
und zwei weiteren Professorinnen oder Professoren mindestens zwei wei¬
tere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfa¬
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsit¬
zenden oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungs¬
ausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen,
insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von
Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prufungsaufgaben
und der Bestellung von Prüfern oder Pruferinnen und Beisitzern oder
Beisitzerinnen, nicht mit.
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Ab¬
nahme der Prüfungen beizuwohnen. Ausgenommen sind studentische Mit¬
glieder, die sich am selben Tag der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mit¬
glieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stell¬
vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent¬
lichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§6
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen, die Prüfer, die Beisit¬
zerinnen und die Beisitzer. Er kann die Bestellung der Vorsitzenden bzw.
dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf nur be¬
stellt werden, wer mindestens die entsprechende Diplomprüfung oder eine



vergleichbare Prüfung abgelegt und. sofern nicht zwingende Gründe eine
Abweichung erfordern, eine selbständige Lehrtätigkeit an der Universität
- Gesamthochschule Paderborn ausgeübt hat. Zur Beisitzerin oder zum
Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Diplomprüfung
oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.
(2) Die Prufermnen und Prüfer sind in ihrer Prufungstätigkeit unabhängig.
(3) Die Studierenden können für die Diplomarbeit, die Studienarbeit und
die mündlichen Prüfungen die Prüferin. den Prüfer oder eine Gruppe von
Prüferinnen und Prüfern vorschlagen. Auf die Vorschläge der Studierenden
soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Sie begründen jedoch
keinen Anspruch.
(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt
dafür, daß den Studierenden die Namen der Prufermnen bzw. Prüfer recht¬
zeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung,
bekanntgegeben werden.
(5) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 5 Abs. 6 Satz 2 und 3 entspre¬
chend.

§7
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
Einstufung in höhere Fachsemester

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demsel¬
ben Studiengang an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Gel¬
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertig¬
keitsprüfung angerechnet. Dasselbe gilt für Diplom-Vorprüfungen. Soweit
die Diplom-Vorprufung Fächer nicht enthält, die an der aufnehmenden
Hochschule Gegenstand der Diplom-Vorprüfung, nicht aber der Diplom
prüfung sind, ist eine Anrechnung mit Auflagen möglich.
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen
Studiengängen oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet, so¬
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten sowie Studienlei¬
stungen und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel¬
tungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden

'auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten und Prüfungsleistun¬
gen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entspre¬
chenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im wesentlichen
entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge¬
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwer¬
tigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an
ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen so¬
wie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.
Im übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen gehört werden.
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü¬
fungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land
Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und
dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend.
(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden anerkannt.
(5) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an
dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Technik erbracht
worden sind, werden als Studienleistungen auf das Grundstudium ange¬
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.
(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Ein¬
stufungsprüfung gemäß § 66 UG berechtigt sind, das Studium in einem
höheren Fachsemester aufzunehmen, werden entsprechend dem Ergeb¬
nis der Einstufungsprüfung Studienleistungen des Grundstudiums und Prü¬
fungsleistungen der Diplom-Vorprüfung erlassen. Die Feststellungen im
Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuß bin¬
dend.


































	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

